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Anhang I zu Kapitel IV

Mustervereinbarungen für die Einführung 
bilateraler Safe-Harbour-Regelungen durch 

die zuständigen Behörden

Einleitung

Dieser Anhang enthält Muster für Grundsatzvereinbarungen, die die zustän-
digen Behörden bei der Aushandlung bilateraler Safe-Harbour-Regelungen 
für übliche Kategorien von Verrechnungspreisfällen im Zusammenhang mit 
risikoarmen Vertriebsfunktionen, risikoarmen Fertigungsfunktionen sowie 
risikoarmen Forschungs- und Entwicklungsfunktionen nutzen können. Damit 
soll den Staaten ein anpassungsfähiges Instrument an die Hand gegeben werden, 
mit dem sie wichtige Kategorien von Verrechnungspreisfällen, deren Bearbei tung 
auf Einzelfallbasis gegenwärtig viel Zeit und Mühe in Anspruch nimmt, durch 
bilaterale Safe-Harbour-Regelungen lösen können. Es steht den zustän digen 
Behörden selbstverständlich frei, die Bestimmungen der Mustervereinba rung 
bei Abschluss ihrer eigenen bilateralen Vereinbarungen zu ändern, zu ergän-
zen oder zu streichen.

Gründe für den Abschluss einer bilateralen Grundsatzvereinbarung über 
Safe-Harbour-Regelungen

Wie in Kapitel IV, Abschnitt E.4 dieser Leitlinien beschrieben, besteht eines der 
potenziellen Probleme der Nutzung unilateraler verrechnungspreisbezogener 
Safe-Harbour-Regelungen darin, dass sie das Risiko von Doppelbesteuerung und 
doppelter Nichtbesteuerung erhöhen können. Hierzu kann es kommen, wenn 
der Staat, der die unilaterale Safe-Harbour-Regelung anbietet, diese zum oberen 
Ende der akzeptablen fremdvergleichskonformen Gewinnspanne hin ausrichtet, 
ein Vertragsstaat, in dem ein anderer Beteiligter des Geschäftsvorfalls ansässig 
ist, jedoch nicht der Auffassung ist, dass das in der Regelung festgelegte Gewinn-
niveau einer fremdüblichen wirtschaftlichen Beziehung entspricht. Einigen 
Kritikern zufolge tendieren Safe-Harbour-Gewinnspannen dazu, im Lauf der 
Zeit zu steigen, wodurch sich dieses potenzielle Problem verstärkt. Gelegentlich 
wird auch darauf hingewiesen, dass unilaterale Safe-Harbour-Regelungen die 
Steuerpflichtigen dazu veranlassen können, über dem fremdüblichen Niveau 
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liegende Einkünfte auszuweisen und damit eine gewisse Doppelbesteuerung 
in Kauf zu nehmen, was als der Preis betrachtet wird, der für den geringeren 
Ver waltungsaufwand und die Verwaltungsvereinfachung zu zahlen ist. Außer-
dem können unilaterale Safe-Harbour-Regelungen bisweilen zu unerwarteten 
Vorteilen („Windfalls“) für Steuerpflichtige führen, deren konkrete Situation 
vermuten ließe, dass über dem Safe-Harbour-Niveau liegende Einkünfte einer 
fremdüblichen wirtschaftlichen Beziehung eher entsprechen würden.

Diese Doppelbesteuerungs- und Windfall-Problematik dürfte im Zusammen-
hang mit Safe-Harbour-Regelungen für einige der verbreitetsten Arten von 
Geschäftsvorfällen, für die Verrechnungspreise bestimmt werden müssen, 
relativ ausgeprägt sein. Geschäftsvorfälle wie der Verkauf von Waren an eine 
inländische Vertriebstochter, die diese im Rahmen einer Tätigkeit als risiko-
armes Vertriebsunternehmen auf dem inländischen Markt weiterverkauft, 
Auf tragsfertigungsvereinbarungen und Auftragsforschungsvereinba rungen 
könnten zweifelsohne solche Probleme aufwerfen. Möglicherweise ist dies der 
Grund, weshalb – wenn überhaupt – nur wenige Länder funktionierende Safe-
Harbour-Regelungen für diese üblichen Arten von Verrechnungspreisfällen 
entwickelt haben. 

Die Vertriebs- und Fertigungsmargen sind in verschiedenen Regionen und 
zahlreichen Branchen mitunter relativ einheitlich. Daher könnten Vorgaben 
im Hinblick auf normale Vergütungsspannen für diese Arten von Fällen die 
Zahl der Verrechnungspreisprüfungen senken und die bei den zuständigen 
Behörden anhängigen Fälle und sonstigen Verrechnungspreisstreitigkeiten 
deutlich verringern, sofern es möglich ist, vertretbare Ergebnisbandbreiten 
bilateral zu vereinbaren und diese zu veröffentlichen.

Diese Arten von Fällen können potenziell durch zwischen den zuständigen 
Behörden geschlossene, veröffentlichte bilaterale Grundsatzvereinbarungen 
geregelt werden. Einige Staaten haben solche Grundsatzvereinbarungen auf 
bilateraler Basis geschlossen. Diese Staaten vertreten im Allgemeinen die Auf-
fassung, dass auf Artikel 25 Absatz 3 des OECD-Musterabkommens beruhende 
Abkommensbestimmungen eine ausreichende Grundlage für den Abschluss 
einer bilateralen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden über eine 
Safe-Harbour-Regelung schaffen, die für eine große Zahl von Steuerpflichtigen 
in vergleichbarer Situation gelten könnte. Artikel 25 Absatz 3 sieht Folgendes 
vor: „Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, 
Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des 
Abkommens entstehen, durch Verständigung zu beseitigen. Sie können auch 
gemeinsam beraten, um eine Doppelbesteuerung in Fällen, die im Abkommen 
nicht behandelt sind, zu beseitigen.“ Eine Vereinbarung zwischen den zuständi-
gen Behörden über eine bilaterale verrechnungspreisbezogene Safe-Harbour-
Regelung kann effektiv als eine solche Verständigung betrachtet werden,  
die Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des  
Artikels 9 des Abkommens entstehen, beseitigt. 
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Zwar gibt es keine Bestimmung, die die zuständigen Behörden der Staaten 
davon abhalten würde, Safe-Harbour-Regelungen nach Artikel 25 Absatz 3 auf 
multilatera ler Ebene abzuschließen, sofern die Bedingungen und Umstände dies 
erlauben, doch sind die oben beschriebenen Arten von Geschäftsvorfällen so 
beschaffen, dass sich die Staaten eher für einen bilateralen Ansatz entscheiden.

Existieren solche Grundsatzvereinbarungen, können qualifizierte Steuerpflich-
tige ihre Finanzergebnisse so steuern, dass sie in die vereinbarte Bandbreite 
der Safe-Harbour-Regelung fallen, womit sie die Gewissheit haben, dass diese 
Ergebnisse in den beiden Staaten anerkannt werden, die die betreffende 
Grundsatzvereinba rung geschlossen haben. Ein häufig angeführtes Beispiel 
für einen derartigen Ansatz ist die Vereinbarung zwischen den Vereinigten 
Staaten und Mexiko über Safe-Harbour-Gewinnspannen für die Tätigkeit der 
„Maquiladoras“. 

Ein bilateraler Ansatz für die Ausarbeitung von Safe-Harbour-Regelungen 
hat eine Reihe von Vorteilen gegenüber unilateralen verrechnungspreisbezoge - 
nen Safe-Harbour-Regelungen:

 z Durch einen bilateralen Ansatz, der über zwischen den zuständigen Behör-
den geschlossene Grundsatzvereinbarungen umgesetzt wird, lässt sich die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Safe-Harbour-Regelungen nicht zu Doppel-
besteuerung oder doppelter Nichtbesteuerung führen.

 z Bilaterale Safe-Harbour-Regelungen können auf die wirtschaftlichen Gegeben-
heiten eines bestimmten Markts und auf bestimmte Umstände zugeschnitten 
werden und können daher dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen.

 z Bilaterale Safe-Harbour-Regelungen können selektiv mit Staaten mit ähnlichen 
Steuersätzen getroffen werden, womit das Risiko gering gehalten würde, 
dass die Safe-Harbour-Regelung selbst Gelegenheiten für Verrechnungs-
preis manipu lationen schafft, und sich ein Mittel böte, um die Anwendung 
der Safe-Harbour-Regelung auf Situationen zu beschränken, in denen das 
Ver rech nungspreisrisiko relativ gering ist.

 z Wenn die betreffenden Staaten dies wünschen, können bilaterale Safe-Harbour-
Regelungen zunächst auf kleine Unternehmen und/oder kleine Geschäfts -
vorfälle beschränkt werden, um die potenziellen Risiken für die Staats ein-
nahmen zu be grenzen, die andernfalls durch die Safe-Harbour-Regelung 
entstehen könnten.

 z Safe-Harbour-Regelungen, die über eine zwischen den zuständigen Behör-
den ge schlossene Grundsatzvereinbarung eingeführt werden, können von 
Zeit zu Zeit über prüft und im Einvernehmen zwischen den zuständigen 
Behörden geändert werden, wodurch sichergestellt würde, dass die Bestim-
mungen aktuell bleiben und den wirtschaftlichen Entwicklungen insgesamt 
Rech nung tragen.

 z Für Entwicklungsländer, deren Mittel sehr beschränkt sind, könnten mit einer 
Reihe von Abkommenspartnern geschlossene bilaterale Grundsatzver ein-
barungen ein Instrument zum Schutz des inländischen Besteuerungs substrats 
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in üb lichen Verrechnungspreissachverhalten darstellen, ohne dass übermäßige 
Rechtsdurchsetzungsanstrengungen erforderlich wären. 

Die folgenden Elemente können für die Aushandlung und den Abschluss einer 
Grundsatzvereinbarung relevant sein:

1) Beschreibung der qualifizierten Unternehmen sowie der von ihnen zu 
erfüllenden Kriterien. Dies könnte folgende Elemente umfassen:

a) Beschreibung der Funktionen, deren Ausübung (oder Nichtausübung) 
Voraussetzung für die Anwendung der Safe-Harbour-Regelung ist; 

b) von den teilnehmenden Unternehmen als Voraussetzung für die Anwen-
dung der Safe-Harbour-Regelung zu übernehmende Risiken;

c) Zusammenstellung der Vermögenswerte, die die teilnehmenden Unter-
nehmen als Voraussetzung für die Anwendung der Safe-Harbour-Rege lung 
nutzen dürfen;

d) Beschreibung der Arten der (aufgrund ihrer Größe, Branche usw.) von der 
Safe-Harbour-Regelung ausgenommenen Unternehmen;

2) Beschreibung der unter die Grundsatzvereinbarung fallenden qualifizierten 
Geschäftsvorfälle;

3) Bestimmung der fremdüblichen Vergütungsspanne für das untersuchte 
Unternehmen;

4) Geltungszeitraum der Grundsatzvereinbarung;

5) Erklärung, wonach die Grundsatzvereinbarung für beide beteiligten Steuer-
verwaltungen verbindlich ist;

6) Berichts- und Monitoring-Verfahren für die Grundsatzvereinbarung;

7) Dokumentations- und Informationspflichten der teilnehmenden Unter-
nehmen; 

8) Mechanismus zur Streitbeilegung.

Nachstehend finden sich Mustervereinbarungen für drei Arten von Ge schäfts-
vorfällen: i) Erbringung risikoarmer Fertigungsleistungen, ii) Er brin gung risiko-
armer Vertriebsleistungen und iii) Erbringung risikoarmer Auftrags forschungs- 
und -entwicklungsleistungen.
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Muster für eine Grundsatzvereinbarung 
betreffend risikoarme Fertigungsleistungen

Präambel

1. Die zuständigen Behörden von [Staat A] und [Staat B] sind zu einer 
Verständigung über die fremdübliche Vergütung risikoarmer Fertigungsleis-
tungen gelangt, die ein in [Staat A] ansässiges qualifiziertes Unternehmen 
im Auftrag eines in [Staat B] ansässigen verbundenen Unternehmens bezie-
hungsweise ein in [Staat B] ansässiges qualifiziertes Unternehmen im Auftrag 
eines in [Staat A] ansässigen verbundenen Unternehmens unter den hier 
beschriebenen Umständen erbringt. Die vorliegende Grundsatzvereinbarung 
soll qualifizierten Unternehmen durch Festlegung konkreter Verfahren zur 
Einhaltung der Verrechnungspreisregeln in [Staat A] und [Staat B] Rechts-
sicherheit bieten und Doppelbesteuerung beseitigen. 

2. Diese Grundsatzvereinbarung wird auf der Grundlage des Artikels [25] 
des [Steuerabkommens] („Steuerabkommen“) zwischen [Staat A] und [Staat B]  
getroffen. Sie setzt die Grundsätze des Artikels [9] des Steuerabkommens 
unter den hier beschriebenen Umständen um. Sie gilt für Wirtschaftsjahre 
qualifizierter Unternehmen, die in den Kalenderjahren [20__] bis [20__] 
enden. Diese Laufzeit verlängert sich um weitere fünf Jahre, sofern nicht 
einer der Staaten den anderen schriftlich über seine Absicht in Kenntnis 
setzt, diese Grundsatzvereinbarung am oder vor dem 31. Dezember [20__] zu 
kündigen. Das Erlöschen dieser Grundsatzvereinbarung ist für Wirtschafts-
jahre der qualifizierten Unternehmen wirksam, die nach dem letzten Tag des 
Kalenderjahrs enden, in dem die Anwendung dieser Grundsatzvereinba  rung 
eingestellt wird.

3. Für die Zwecke dieser Grundsatzvereinbarung bedeutet „Unternehmen“ 
ein Unternehmen im Sinne des Artikels [3] Absatz [1] des Steuerabkommens.

Qualifiziertes Unternehmen

4. Für die Zwecke dieser Grundsatzvereinbarung muss ein qualifizier tes 
Unternehmen alle in diesem Absatz beschriebenen Merkmale aufweisen.
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a) Das qualifizierte Unternehmen ist für die Zwecke des Steuerabkom-
mens in einem Vertragsstaat ansässig und übt seine Geschäftstätigkeit 
vorwiegend in diesem Staat aus.

b) Die Hauptgeschäftstätigkeit des qualifizierten Unternehmens besteht 
entweder in der Erbringung von Fertigungsleistungen in seinem An säs-
sig keitsstaat im Auftrag eines im anderen Vertragsstaat ansässigen 
verbundenen Unternehmens (im Sinne des Artikels [9] des Steuer-
abkommens) oder alternativ dazu in der Herstellung von Fertigungs-
erzeugnissen zum Verkauf an dieses verbundene Unternehmen. 

c) Das qualifizierte Unternehmen hat vor Beginn des betreffenden Wirt-
schaftsjahres des qualifizierten Unternehmens eine schriftliche Ver-
ein barung mit dem verbundenen Unternehmen getroffen, nach der 
das verbundene Unternehmen die wesentlichen Geschäftsrisiken im 
Zu sammenhang mit den Fertigungstätigkeiten des qualifizierten Unter-
nehmens trägt und sich bereiterklärt, dem qualifizierten Unterneh men 
für seine Fertigungstätigkeiten eine Vergütung zu zahlen, deren Höhe 
mit dieser Grundsatzvereinbarung im Einklang steht.

d) Die jährlichen Aufwendungen des qualifizierten Unternehmens für 
Forschung, Entwicklung und Produktentwicklung betragen insgesamt 
weniger als [---] Prozent seines Nettoumsatzerlöses. 

e) Das qualifizierte Unternehmen übt im Hinblick auf die von ihm gefer-
tig ten Produkte keine Werbe-, Marketing- und Vertriebsfunktionen, 
Kredit- und Inkassofunktionen oder Gewährleistungsfunktionen aus.

f) Das qualifizierte Unternehmen behält sich keine Eigentumsrechte an 
den Endprodukten vor, nachdem diese seine Fabrik verlassen haben, 
trägt keine Transport- oder Frachtkosten für diese Endprodukte und 
trägt kein Verlustrisiko im Hinblick auf eine Verschlechterung oder 
einen Ver lust der Endprodukte während des Transports. 

g) Das qualifizierte Unternehmen übt keine Leitungs-, Rechts-, Rech-
nungslegungs- oder Personalmanagementfunktionen aus, die nicht 
unmittelbar mit der Durchführung seiner Fertigungstätigkeiten im 
Zusammenhang stehen.

h) Mindestens [---] Prozent des Vermögens des qualifizierten Unterneh-
mens bestehen aus Produktionsanlagen und -ausrüstungen, Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffbeständen und Umlaufbeständen, berechnet 
auf der Basis des Durchschnitts der am letzten Tag jedes Quartals 
des betreffenden Wirtschaftsjahrs des qualifizierten Unternehmens 
gehaltenen Vermögenswerte.

i) Der Endproduktbestand des qualifizierten Unternehmens, berech net 
auf der vorstehend unter Buchstabe h beschriebenen Durchschnitts-
vermögensbasis, übersteigt nicht [---] Prozent des Jahresnettoumsatzes 
des qualifizierten Unternehmens. 
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5. Ein qualifiziertes Unternehmen unterliegt folgenden Beschränkungen:

a) Es darf seine Hauptgeschäftstätigkeit in keiner der folgenden Branchen 
ausüben: [...].

b) Sein Jahresnettoumsatz darf [...] nicht übersteigen.

c) Seine Bilanzsumme darf [...] nicht übersteigen.

d) Es darf nicht mehr als [...] Prozent seiner Nettoerlöse durch Geschäfts-
vorfälle erzielen, die keine qualifizierten Geschäftsvorfälle sind.

e) Es darf in den vergangenen [...] Jahren weder in [Staat A] noch in [Staat 
B] einer Verrechnungspreisprüfung unterzogen worden sein, die zu 
Berichtigungen in Höhe von über [...] führte.

Qualifizierte Geschäftsvorfälle 

6. Für die Zwecke dieser Grundsatzvereinbarung ist ein qualifizierter 
Geschäftsvorfall i) die Erbringung von Fertigungsleistungen durch das quali-
fi zierte Unternehmen im Auftrag eines im anderen Vertragsstaat ansässi-
gen verbundenen Unternehmens und/oder ii) der Verkauf von durch das 
qualifizierte Unternehmen hergestellten Fertigungserzeugnissen an ein im 
anderen Vertragsstaat ansässiges verbundenes Unternehmen, jeweils ohne 
Zwischenschaltung anderer Geschäftsvorfälle oder Beteiligter.

Bestimmung der steuerpflichtigen Einkünfte des qualifizierten 
Unternehmens 

7. Entscheidet sich ein qualifiziertes Unternehmen für die Anwendung 
dieser Grundsatzvereinbarung, so gilt Folgendes:

a) Verfügt das qualifizierte Unternehmen im Zusammenhang mit den 
qualifizierten Geschäftsvorfällen über Eigentumsrechte an Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffen sowie Umlaufbeständen, so müssen die Netto-
einkünfte des qualifizierten Unternehmens aus seinen qualifizierten 
Geschäftsvorfällen für das Wirtschaftsjahr vor Steuern im Bereich von 
[gleich] [___ bis ___] Prozent der Gesamtaufwendungen des qualifizierten 
Unternehmens liegen, wobei aus der Grundlage für die Berechnung 
des prozentualen Gewinnanteils lediglich die Nettozinsaufwendun gen, 
Wechselkursgewinne oder -verluste und etwaige Einmalaufwendun gen 
auszuklammern sind. 

b) Verfügt das verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit den 
qualifizierten Geschäftsvorfällen über Eigentumsrechte an Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Umlaufbeständen, so müssen die 
Nettoeinkünfte des qualifizierten Unternehmens aus den qualifizierten 
Geschäftsvorfällen für das Wirtschaftsjahr vor Steuern im Bereich von 
[gleich] [___ bis ___] Prozent der Gesamtaufwendungen des qualifizierten 
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Unternehmens liegen, wobei aus der Grundlage für die Berechnung 
des prozentualen Gewinnanteils lediglich die Nettozinsaufwendungen, 
Wechselkursgewinne oder -verluste und etwaige Einmalaufwendungen 
auszuklammern sind.

c) Die Definition der in dieser Grundsatzvereinbarung verwendeten Rech-
nungslegungsbegriffe entspricht den allgemein anerkannten Rech-
nungslegungsgrundsätzen im Ansässigkeitsstaat des qualifizierten 
Unternehmens.

8. Sowohl [Staat A] als auch [Staat B] erklären sich damit einverstanden, 
dass die nach dieser Grundsatzvereinbarung berechnete Vergütung für quali fi-
zierte Geschäftsvorfälle für die Zwecke der Anwendung der Verrechnungspreis-
regeln des betreffenden Staats und der Bestimmungen des Artikels [9] des 
Steuerabkommens als Vergütung in fremdüblicher Höhe gilt.

Betriebsstätte

9. Die zuständigen Behörden von [Staat A] und [Staat B] vereinbaren, 
dass das an einem qualifizierten Geschäftsvorfall beteiligte verbundene 
Unternehmen nicht so behandelt wird, als verfüge es aufgrund der Tatsache, 
dass das qualifizierte Unternehmen risikoarme Fertigungsleistungen in seinem 
Auftrag erbringt oder dass das verbundene Unternehmen im Ansässigkeits-
staat des qualifizierten Unternehmens das Eigentum an den durch das qualifi-
zierte Unternehmen gefertigten Produkten erwirbt, über eine Betriebsstätte 
im Ansässigkeitsstaat des qualifizierten Unternehmens.

Entscheidung für die Anwendung der Vereinbarung und 
Berichtspflichten

10. Ein qualifiziertes Unternehmen und das betreffende verbundene Unter-
nehmen können sich dafür entscheiden, die Bestimmungen dieser Grund-
satzvereinbarung in [Staat A] und [Staat B] übereinstimmend anzuwenden, 
indem sie spätestens bis zum [---] bei [---] von [Staat A] und bei [---] von [Staat 
B] eine Erklärung über die qualifizierten Geschäftsvorfälle abgeben.

11. Diese Erklärung muss die folgenden Elemente umfassen: 

zz Eine Bestätigung der Absicht der Steuerpflichtigen, diese Grundsatz-
vereinbarung [im laufenden Jahr] [während eines Zeitraums von (...) Jahren 
ab dem laufenden Jahr] anzuwenden und sich an sie zu halten;

zz eine Bestätigung, wonach Einkünfte und Aufwendungen im Zusammen-
hang mit qualifizierten Geschäftsvorfällen in [Staat A] und [Staat B] über-
einstimmend gemäß dieser Vereinbarung ausgewiesen werden;

zz eine Schilderung der qualifizierten Geschäftsvorfälle;

zz die Namen jedes der an den qualifizierten Geschäftsvorfällen beteiligten 
verbundenen Unternehmen;
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zz die testierten Abschlüsse des qualifizierten Unternehmens für das betref-
fende Wirtschaftsjahr sowie hinreichende zusätzliche Finanz- und Rech-
nungslegungsdaten, um den Status des qualifizierten Unternehmens als 
qualifiziertes Unternehmen nachzuweisen;

zz eine detaillierte Berechnung der Einkünfte des qualifizierten Unter neh  mens 
aus den qualifizierten Geschäftsvorfällen unter Anwendung der Prin zi pien 
dieser Grundsatzvereinbarung;

zz eine Erklärung, wonach das qualifizierte Unternehmen auf Aufforderung 
der Steuerbehörde seines Ansässigkeitsstaats innerhalb von 60 Tagen alle 
Informationen einreichen wird, die diese Steuerbehörde für notwen dig 
erachtet, um zu überprüfen, dass das Unternehmen für eine Behand lung 
nach dieser Grundsatzvereinbarung qualifiziert ist.

12. Durch die Erfüllung der an die Entscheidung für die Anwendung die-
ser Grundsatzvereinbarung geknüpften Auflagen und der entsprechenden 
Berichtspflichten sowie die Angabe der gemäß den Bedingungen dieser Ver -
einbarung berechneten Einkünfte in einer fristgerecht abgegebenen Steuer -
erklärung für das Wirtschaftsjahr werden das qualifizierte Unter nehmen 
und das betreffende verbundene Unternehmen im Hinblick auf die quali-
fizierten Geschäftsvorfälle von der Verpflichtung befreit, die ansonsten gel-
ten den Anforderungen von [Staat A] und [Staat B] in Bezug auf die Ver rech-
nungspreisdokumentation zu erfüllen. 

13. Ein qualifiziertes Unternehmen und das betreffende verbundene Unter-
nehmen, die sich nicht für die Behandlung ihrer qualifizierten Geschäftsvorfälle 
nach dieser Grundsatzvereinbarung entscheiden, unterliegen der Anwendung 
der Regeln für die Verrechnungspreisbestimmung und -dokumentation von 
[Staat A] und [Staat B], als sei diese Grundsatzvereinbarung nicht in Kraft. 

14. Alle Streitigkeiten im Hinblick auf die Anwendung dieser Grundsatz-
vereinbarung müssen zur Regelung durch Verständigung an die zuständi gen 
Behörden von [Staat A] und [Staat B] überwiesen werden.

15. Die zuständigen Behörden von [Staat A] und [Staat B] können zur 
Durchführung dieser Vereinbarung gegebenenfalls Informationen gemäß 
Artikel [26] des Steuerabkommens austauschen.

Kündigung der Vereinbarung

16. Sowohl [Staat A] als auch [Staat B] können diese Grundsatzvereinbarung 
jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die zuständige Behörde des anderen 
Vertragsstaats und Veröffentlichung der entsprechenden Mitteilung kün di gen. 
Die Kündigung wird für Wirtschaftsjahre der qualifizierten Unternehmen 
wirksam, die nach dem letzten Tag des Kalenderjahrs beginnen, in dem das 
Kündigungsschreiben zugestellt und veröffentlicht wird.
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Muster für eine Grundsatzvereinbarung 
betreffend risikoarme Vertriebsleistungen

Präambel

17. Die zuständigen Behörden von [Staat A] und [Staat B] sind zu einer Ver-
ständigung über die fremdübliche Vergütung risikoarmer Vertriebsleistungen 
gelangt, die ein in [Staat A] ansässiges qualifiziertes Unternehmen im Auftrag 
eines in [Staat B] ansässigen verbundenen Unternehmens beziehungsweise ein 
in [Staat B] ansässiges qualifiziertes Unternehmen im Auftrag eines in [Staat 
A] ansässigen verbundenen Unternehmens unter den hier beschriebenen 
Umständen erbringt. Die vorliegende Grundsatzvereinbarung soll qualifizier-
ten Unternehmen durch Festlegung konkreter Verfahren zur Einhaltung der 
Verrechnungspreisregeln in [Staat A] und [Staat B] Rechtssicherheit bieten 
und Doppelbesteuerung beseitigen. 

18. Diese Grundsatzvereinbarung wird auf der Grundlage von Artikel [25] 
des [Steuerabkommens] („Steuerabkommen“) zwischen [Staat A] und [Staat B]  
getroffen. Sie setzt die Grundsätze des Artikels [9] des Steuerabkommens 
unter den hier beschriebenen Umständen um. Sie gilt für Wirtschaftsjahre 
qualifizierter Unternehmen, die in den Kalenderjahren [20__] bis [20__] 
enden. Diese Laufzeit verlängert sich um weitere fünf Jahre, sofern nicht 
einer der Staaten den anderen schriftlich über seine Absicht in Kenntnis 
setzt, diese Grundsatzvereinbarung am oder vor dem 31. Dezember [20__] zu 
kündigen. Das Erlöschen dieser Grundsatzvereinbarung ist für Wirtschafts-
jahre der qualifizierten Unternehmen wirksam, die nach dem letzten Tag des 
Kalenderjahrs enden, in dem die Anwendung dieser Grundsatzverein barung 
eingestellt wird.

19. Für die Zwecke dieser Grundsatzvereinbarung bedeutet „Unternehmen“ 
ein Unternehmen im Sinne des Artikels [3] Absatz [1] des Steuerabkommens.

Qualifiziertes Unternehmen

20. Für die Zwecke dieser Grundsatzvereinbarung muss ein qualifiziertes 
Unternehmen alle in diesem Absatz beschriebenen Merkmale aufweisen.
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a) Das qualifizierte Unternehmen ist für die Zwecke des Steuerabkommens 
in einem Vertragsstaat ansässig und übt seine Geschäftstätigkeit 
vorwiegend in diesem Staat aus.

b) Die Hauptgeschäftstätigkeit des qualifizierten Unternehmens besteht 
entweder in der Erbringung von Marketing- und Vertriebsleistungen in 
seinem Ansässigkeitsstaat im Auftrag eines im anderen Vertragsstaat 
ansässigen verbundenen Unternehmens (im Sinne des Artikels [9] des 
Steuerabkommens) oder alternativ dazu im Einkauf von Produkten 
durch das qualifizierte Unternehmen bei einem im anderen Vertrags-
staat ansässigen verbundenen Unternehmen zum Wiederverkauf an 
unverbundene Kunden in seinem Ansässigkeitsstaat. 

c) Das qualifizierte Unternehmen hat vor Beginn des betreffenden Wirt-
schaftsjahrs des qualifizierten Unternehmens eine schriftliche Ver-
einbarung mit dem verbundenen Unternehmen getroffen, nach der 
das verbundene Unternehmen die wesentlichen Geschäftsrisiken im 
Zusammenhang mit den Marketing- und Vertriebstätigkeiten des quali-
fizierten Unternehmens trägt und sich bereiterklärt sicherzustellen, 
dass das qualifizierte Unternehmen für seine Marketing- und Ver triebs-
tätigkeiten eine Vergütung erhält, deren Höhe mit dieser Grund satz-
vereinbarung im Einklang steht.

d) Die jährlichen Aufwendungen des qualifizierten Unternehmens für 
Forschung, Entwicklung und Produktentwicklung betragen insgesamt 
weniger als [---] Prozent seines Nettoumsatzerlöses. 

e) Das qualifizierte Unternehmen übt im Hinblick auf die von ihm ver-
mark teten und vertriebenen Produkte keine Fertigungs- oder Mon tage-
funktionen aus.

f) Die Gesamtaufwendungen des qualifizierten Unternehmens für Marke-
ting und Vertrieb übersteigen nicht [---] Prozent seines Nettoumsatzes.

g) Das qualifizierte Unternehmen übt keine Leitungs-, Rechts-, Rechnungs-
legungs- oder Personalmanagementfunktionen aus, die nicht unmittel-
bar mit der Durchführung seiner Marketing- und Vertriebstätigkeiten 
im Zusammenhang stehen.

h) Der Endproduktbestand des qualifizierten Unternehmens, berechnet 
auf der Basis des am letzten Tag jedes Quartals des betreffenden Wirt-
schaftsjahrs des qualifizierten Unternehmens durchschnittlich gehalte-
nen Bestands, übersteigt nicht [---] Prozent des Jahresnettoumsatzes des 
qualifizierten Unternehmens. 

21. Ein qualifiziertes Unternehmen unterliegt folgenden Beschränkungen:

a) Es darf seine Hauptgeschäftstätigkeit in keiner der folgenden Branchen 
ausüben: [...].
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b) Sein Jahresnettoumsatz darf [...] nicht übersteigen.

c) Seine Bilanzsumme darf [...] nicht übersteigen.

d) Es darf nicht mehr als [...] Prozent seiner Nettoerlöse durch Geschäfts-
vorfälle erzielen, die keine qualifizierten Geschäftsvorfälle sind.

e) Es darf in den vergangenen [...] Jahren weder in [Staat A] noch in 
[Staat B] einer Verrechnungspreisprüfung unterzogen worden sein, die 
zu Berichtigungen in Höhe von über [...] führte. 

Qualifizierte Geschäftsvorfälle 

22. Für die Zwecke dieser Grundsatzvereinbarung ist ein qualifizierter 
Geschäftsvorfall i) die Erbringung von Marketing- und Vertriebsleistungen 
durch das qualifizierte Unternehmen im Auftrag eines im anderen Vertragsstaat 
ansässigen verbundenen Unternehmens und/oder ii) der Verkauf von durch 
das qualifizierte Unternehmen bei einem im anderen Vertragsstaat ansässigen 
ver bundenen Unternehmen eingekauften Produkten an unverbundene Kunden, 
jeweils ohne Zwischenschaltung anderer Geschäftsvorfälle oder Beteiligter.

Bestimmung der steuerpflichtigen Einkünfte des qualifizierten 
Unternehmens

23. Entscheidet sich ein qualifiziertes Unternehmen für die Anwendung 
dieser Grundsatzvereinbarung, so gilt Folgendes:

a) Die Nettoeinkünfte des qualifizierten Unternehmens im Hinblick auf 
seine qualifizierten Geschäftsvorfälle müssen vor Steuern im Bereich von 
[gleich] [___ bis ___] Prozent des Nettogesamtumsatzes des qualifizierten 
Unternehmens liegen. 

b) Die Definition der in dieser Grundsatzvereinbarung verwendeten Rech-
nungslegungsbegriffe entspricht den allgemein anerkannten Rech-
nungslegungsgrundsätzen im Ansässigkeitsstaat des qualifizierten 
Unternehmens.

24. Sowohl [Staat A] als auch [Staat B] erklären sich damit einverstanden, 
dass die nach dieser Grundsatzvereinbarung berechnete Vergütung für qualifi-
zierte Geschäftsvorfälle für die Zwecke der Anwendung der Verrechnungs-
preis regeln des betreffenden Staats und der Bestimmungen des Artikels [9] 
des Steuerabkommens als Vergütung in fremdüblicher Höhe gilt.

Betriebsstätte

25. Die zuständigen Behörden von [Staat A] und [Staat B] vereinbaren, dass 
das an einem qualifizierten Geschäftsvorfall beteiligte verbundene Unter-
nehmen nicht so behandelt wird, als verfüge es aufgrund der Tatsache, dass 
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das qualifizierte Unternehmen risikoarme Marketing- und Vertriebsleistun gen 
in seinem Auftrag erbringt oder dass das qualifizierte Unternehmen bei dem 
verbundenen Unternehmen Produkte im Rahmen qualifizierter Geschäfts-
vorfälle zum Wiederverkauf an unabhängige Kunden einkauft, über eine 
Betriebs stätte im Ansässigkeitsstaat des qualifizierten Unternehmens.

Entscheidung für die Anwendung der Vereinbarung und 
Berichtspflichten

26. Ein qualifiziertes Unternehmen und das betreffende verbundene Un ter-
nehmen können sich dafür entscheiden, die Bestimmungen dieser Grund-
satzvereinbarung in [Staat A] und [Staat B] übereinstimmend anzuwenden, 
indem sie spätestens bis zum [---] bei [---] von [Staat A] und bei [---] von [Staat 
B] eine Erklärung über die qualifizierten Geschäftsvorfälle abgeben.

27. Diese Erklärung muss die folgenden Elemente umfassen: 

zz Eine Bestätigung der Absicht der Steuerpflichtigen, diese Grundsatz-
vereinbarung [im laufenden Jahr] [während eines Zeitraums von (...) Jahren 
ab dem laufenden Jahr] anzuwenden und sich an sie zu halten; 

zz eine Bestätigung, wonach Einkünfte und Aufwendungen im Zusammen-
hang mit qualifizierten Geschäftsvorfällen in [Staat A] und [Staat B] über-
einstimmend gemäß dieser Vereinbarung ausgewiesen werden;

zz eine Schilderung der qualifizierten Geschäftsvorfälle;

zz die Namen jedes der an den qualifizierten Geschäftsvorfällen beteiligten 
verbundenen Unternehmen;

zz die testierten Abschlüsse des qualifizierten Unternehmens für das betref-
fende Wirtschaftsjahr sowie hinreichende zusätzliche Finanz- und Rech-
nungslegungsdaten, um den Status des qualifizierten Unternehmens als 
qualifiziertes Unternehmen nachzuweisen;

zz eine detaillierte Berechnung der Einkünfte des qualifizierten Unterneh  mens 
aus den qualifizierten Geschäftsvorfällen unter Anwendung der Prin zi pien 
dieser Grundsatzvereinbarung;

zz eine Erklärung, wonach das qualifizierte Unternehmen auf Aufforderung 
der Steuerbehörde seines Ansässigkeitsstaats innerhalb von 60 Tagen alle 
Informationen einreichen wird, die diese Steuerbehörde für notwendig 
erachtet, um zu überprüfen, dass das Unternehmen für eine Behandlung 
nach dieser Grundsatzvereinbarung qualifiziert ist.

28. Durch die Erfüllung der an die Entscheidung für die Anwendung dieser 
Grundsatzvereinbarung geknüpften Auflagen und der entsprechenden Berichts-
pflichten und die Angabe der gemäß den Bedingungen dieser Ver ein barung 
berechneten Einkünfte in einer fristgerecht abgegebenen Steuer  erklärung für 
das Wirtschaftsjahr werden das qualifizierte Unternehmen und das betreffende 
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verbundene Unternehmen im Hinblick auf die qualifizierten Geschäftsvor - 
fälle von der Verpflichtung befreit, die ansonsten geltenden Anforderungen 
von [Staat A] und [Staat B] in Bezug auf die Ver rechnungspreisdokumentation 
zu erfüllen. 

29. Ein qualifiziertes Unternehmen und das betreffende verbundene 
Un ternehmen, die sich nicht für die Behandlung ihrer qualifizierten Geschäfts-
vor fälle nach dieser Grundsatzvereinbarung entscheiden, unterlie gen der 
An wen dung der Regeln für die Verrechnungspreisbestimmung und -dokumen-
tation von [Staat A] und [Staat B], als sei diese Grundsatzvereinba rung nicht 
in Kraft. 

30. Alle Streitigkeiten im Hinblick auf die Anwendung dieser Grund-
satzvereinbarung müssen zur Regelung durch Verständigung an die zustän-
di gen Behörden von [Staat A] und [Staat B] überwiesen werden. 

31. Die zuständigen Behörden von [Staat A] und [Staat B] können zur 
Durchführung dieser Vereinbarung gegebenenfalls Informationen gemäß 
Artikel [26] des Steuerabkommens austauschen.

Kündigung der Vereinbarung

32. Sowohl [Staat A] als auch [Staat B] können diese Grundsatzverein -
barung jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die zuständige Behörde des 
anderen Vertragsstaats und Veröffentlichung der entsprechenden Mitteilung 
kündigen. Die Kündigung wird für Wirtschaftsjahre der qualifizierten Unter-
nehmen wirksam, die nach dem letzten Tag des Kalenderjahrs beginnen, in 
dem das Kündigungsschreiben zugestellt und veröffentlicht wird. 
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Muster für eine Grundsatzvereinbarung 
betreffend risikoarme Forschungs- und 

Entwicklungsleistungen

Präambel

33. Die zuständigen Behörden von [Staat A] und [Staat B] sind zu einer Ver-
ständigung über die fremdübliche Vergütung risikoarmer Forschungs- und 
Entwicklungsleistungen gelangt, die ein in [Staat A] ansässiges qualifizier-
tes Unternehmen im Auftrag eines in [Staat B] ansässigen verbundenen 
Unternehmens beziehungsweise ein in [Staat B] ansässiges qualifiziertes 
Unternehmen im Auftrag eines in [Staat A] ansässigen verbundenen Unter-
nehmens unter den hier beschriebenen Umständen erbringt. Die vorliegende 
Grundsatzvereinbarung soll qualifizierten Unternehmen durch Festlegung 
kon kreter Verfahren zur Einhaltung der Verrechnungspreisregeln in [Staat A] 
und [Staat B] Rechtssicherheit bieten und Doppelbesteuerung beseitigen. 

34. Diese Grundsatzvereinbarung wird auf der Grundlage von Artikel [25] 
des [Steuerabkommens] („Steuerabkommen“) zwischen [Staat A] und [Staat B] 
getroffen. Sie setzt die Grundsätze des Artikels [9] des Steuerabkommens 
unter den hier beschriebenen Umständen um. Sie gilt für Wirtschaftsjahre 
quali fizierter Unternehmen, die in den Kalenderjahren [20__] bis [20__] 
enden. Diese Laufzeit verlängert sich um weitere fünf Jahre, sofern nicht 
einer der Staaten den anderen schriftlich über seine Absicht in Kenntnis 
setzt, diese Grundsatzvereinbarung am oder vor dem 31. Dezember [20__] zu 
kündigen. Das Erlöschen dieser Grundsatzvereinbarung ist für Wirtschafts-
jahre der qualifizierten Unternehmen wirksam, die nach dem letzten Tag des 
Kalenderjahrs enden, in dem die Anwendung dieser Grundsatzvereinba rung 
eingestellt wird.

35. Für die Zwecke dieser Grundsatzvereinbarung bedeutet „Unternehmen“ 
ein Unternehmen im Sinne des Artikels [3] Absatz [1] des Steuerabkommens.
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Qualifiziertes Unternehmen

36. Für die Zwecke dieser Grundsatzvereinbarung muss ein qualifizier - 
tes Unternehmen alle in diesem Absatz beschriebenen Merkmale aufweisen.

a) Das qualifizierte Unternehmen ist für die Zwecke des Steuerabkom -
mens in einem Vertragsstaat ansässig und übt seine Geschäftstätigkeit 
vor wiegend in diesem Staat aus.

b) Die Hauptgeschäftstätigkeit des qualifizierten Unternehmens besteht 
in der Erbringung von Forschungs- und Entwicklungsleistungen in 
seinem Ansässigkeitsstaat im Auftrag eines im anderen Vertrags staat 
ansässigen verbundenen Unternehmens (im Sinne des Artikels [9] des 
Steuerabkommens). 

c) Das qualifizierte Unternehmen hat vor Beginn des betreffenden Wirt-
schaftsjahrs des qualifizierten Unternehmens eine schriftliche Verein-
barung mit dem verbundenen Unternehmen getroffen, nach der i) das 
verbundene Unternehmen die wesentlichen Geschäftsrisiken im 
Zusammenhang mit den Forschungs- und Entwicklungsleistungen des 
qualifizierten Unternehmens trägt, einschließlich des Risikos, dass 
die Forschung und Entwicklung keinen Erfolg hat, ii) das qualifizierte 
Unternehmen sich damit einverstanden erklärt, dass alle Rechte an 
den durch seine Forschungs- und Entwicklungsleistungen entwickel - 
ten immateriellen Werten dem verbundenen Unternehmen gehören, 
und iii) sich das verbundene Unternehmen bereiterklärt, dem qualifizier -
ten Unternehmen für seine Forschungs- und Entwicklungsleistungen 
eine Vergütung zu zahlen, deren Höhe mit dieser Grundsatzvereinba - 
rung im Einklang steht.

d) Das qualifizierte Unternehmen übt keine Produktfertigungs- und 
Montagefunktionen, Werbe-, Marketing- und Vertriebsfunktionen, 
Kredit- und Inkassofunktionen oder Gewährleistungsfunktionen aus.

e) Das qualifizierte Unternehmen verwendet im Rahmen seiner For-
schungs- und Entwicklungsleistungen keine unternehmenseigenen 
Patente, Know-how-Elemente, Geschäftsgeheimnisse oder sonstigen 
imma teriellen Werte außer denen, die ihm vom verbundenen Unter-
nehmen zur Verfügung gestellt wurden.

f) Das qualifizierte Unternehmen übt keine Leitungs-, Rechts-, Rech-
nungslegungs- oder Personalmanagementfunktionen aus, die nicht 
unmittelbar mit der Durchführung seiner Forschungs- und Entwick-
lungsleistungen im Zusammenhang stehen.

g) Das vom qualifizierten Unternehmen durchgeführte Forschungs- und 
Entwicklungsprogramm wird von dem verbundenen Unternehmen 
konzipiert, geleitet und kontrolliert.
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37. Ein qualifiziertes Unternehmen unterliegt folgenden Beschränkungen:

a) Es darf seine Hauptgeschäftstätigkeit in keiner der folgenden Branchen 
ausüben: [...].

b) Seine Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen dürfen [---] 
nicht übersteigen.

c) Seine Bilanzsumme darf [...] nicht übersteigen.

d) Es darf nicht mehr als [...] Prozent seiner Nettoerlöse durch Geschäfts-
vorfälle erzielen, die keine qualifizierten Geschäftsvorfälle sind.

e) Es darf in den vergangenen [...] Jahren weder in [Staat A] noch in 
[Staat B] einer Verrechnungspreisprüfung unterzogen worden sein, die 
zu Berichtigungen in Höhe von über [...] führte.

Qualifizierte Geschäftsvorfälle 

38. Für die Zwecke dieser Grundsatzvereinbarung ist ein qualifizierter 
Geschäftsvorfall das Erbringen von Forschungs- und Entwicklungsleistun gen 
durch das qualifizierte Unternehmen im Auftrag eines im anderen Vertrags-
staat ansässigen verbundenen Unternehmens ohne Zwischenschaltung anderer 
Geschäftsvorfälle oder Beteiligter.

Bestimmung der steuerpflichtigen Einkünfte des qualifizierten 
Unternehmens 

39. Entscheidet sich ein qualifiziertes Unternehmen für die Anwendung 
dieser Grundsatzvereinbarung, so gilt Folgendes:

a) Die Nettoeinkünfte des qualifizierten Unternehmens aus seinen quali-
fizierten Geschäftsvorfällen liegen für das Wirtschaftsjahr vor Steuern im 
Bereich von [gleich] [___ bis ___] Prozent der Gesamtaufwendungen des 
qualifizierten Unternehmens für die Durchführung der Forschungs- und 
Entwicklungsleistungen, wobei aus der Grundlage für die Berech nung 
des prozentualen Gewinnanteils lediglich die Nettozinsaufwen dungen, 
Wechselkursgewinne oder -verluste und etwaige Einmalaufwen dungen 
auszuklammern sind. 

b) Die Definition der in dieser Grundsatzvereinbarung verwendeten Rech-
nungslegungsbegriffe entspricht den allgemein anerkannten Rech-
nungslegungsgrundsätzen im Ansässigkeitsstaat des qualifizierten 
Unternehmens.

40. Sowohl [Staat A] als auch [Staat B] erklären sich damit einverstanden, 
dass die nach dieser Grundsatzvereinbarung berechnete Vergütung für quali fi-
zierte Geschäftsvorfälle für die Zwecke der Anwendung der Verrechnungspreis-
regeln des betreffenden Staats und der Bestimmungen des Artikels [9] des 
Steuerabkommens als Vergütung in fremdüblicher Höhe gilt.
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Betriebsstätte

41. Die zuständigen Behörden von [Staat A] und [Staat B] vereinbaren, dass das 
an einem qualifizierten Geschäftsvorfall beteiligte verbundene Unternehmen 
nicht so behandelt wird, als verfüge es aufgrund der Tatsache, dass das quali-
fizierte Unternehmen risikoarme Forschungs- und Entwicklungsleistungen in 
seinem Auftrag erbringt, über eine Betriebsstätte im Ansässigkeitsstaat des 
qualifizierten Unternehmens.

Entscheidung für die Anwendung der Vereinbarung und 
Berichtspflichten

42. Ein qualifiziertes Unternehmen und das betreffende verbundene Unter-
nehmen können sich dafür entscheiden, die Bestimmungen dieser Grund-
satzvereinbarung in [Staat A] und [Staat B] übereinstimmend anzu wenden, 
indem sie spätestens bis zum [---] bei [---] von [Staat A] und bei [---] von [Staat B] 
eine Erklärung über die qualifizierten Geschäftsvorfälle abgeben. 

43. Diese Erklärung muss die folgenden Elemente umfassen: Eine Bestä-
tigung der Absicht der Steuerpflichtigen, diese Grundsatz vereinbarung [im 
laufenden Jahr] [während eines Zeitraums von (...) Jahren ab dem laufenden 
Jahr] anzuwenden und sich an sie zu halten; 

zz eine Bestätigung, wonach Einkünfte und Aufwendungen im Zusammen-
hang mit qualifizierten Geschäftsvorfällen in [Staat A] und [Staat B] 
übereinstimmend gemäß dieser Vereinbarung ausgewiesen werden;

zz eine Schilderung der qualifizierten Geschäftsvorfälle;

zz die Namen jedes der an den qualifizierten Geschäftsvorfällen beteiligten 
verbundenen Unternehmen;

zz die testierten Abschlüsse des qualifizierten Unternehmens für das betref-
fende Wirtschaftsjahr sowie hinreichende zusätzliche Finanz- und Rech-
nungslegungsdaten, um den Status des qualifizierten Unternehmens als 
qualifiziertes Unternehmen nachzuweisen;

zz eine detaillierte Berechnung der Einkünfte des qualifizierten Unter neh -
mens aus den qualifizierten Geschäftsvorfällen unter Anwendung der Prin - 
  zipien dieser Grundsatzvereinbarung;

zz eine Erklärung, wonach das qualifizierte Unternehmen auf Aufforde - 
rung der Steuerbehörde seines Ansässigkeitsstaats innerhalb von 60 Tagen 
alle Informationen einreichen wird, die diese Steuerbehörde für not wendig 
erachtet, um zu überprüfen, dass das Unternehmen für eine Behandlung 
nach dieser Grundsatzvereinbarung qualifiziert ist.

44. Durch die Erfüllung der an die Entscheidung für die Anwendung 
dieser Grundsatzvereinbarung geknüpften Auflagen und der entsprechenden 
Berichtspflichten sowie die Angabe der gemäß den Bedingungen dieser 
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Ver einbarung berechneten Einkünfte in einer fristgerecht abgegebenen 
Steuer erklärung für das Wirtschaftsjahr werden das qualifizierte Unter-
nehmen und das betreffende verbundene Unternehmen im Hinblick auf die 
qualifizierten Geschäftsvorfälle von der Verpflichtung befreit, die ansonsten 
geltenden Anforderungen von [Staat A] und [Staat B] in Bezug auf die Ver-
rechnungspreisdokumentation zu erfüllen. 

45. Ein qualifiziertes Unternehmen und das betreffende verbundene 
Un ternehmen, die sich nicht für die Behandlung ihrer qualifizierten Ge schäfts -
vor fälle nach dieser Grundsatzvereinbarung entscheiden, unter liegen 
der Anwen dung der Regeln für die Verrechnungspreisbestimmung und 
-dokumentation von [Staat A] und [Staat B], als sei diese Grundsatz ver ein-
barung nicht in Kraft. 

46. Alle Streitigkeiten im Hinblick auf die Anwendung dieser Grund-
satzvereinbarung müssen zur Regelung durch Verständigung an die zustän-
digen Behörden von [Staat A] und [Staat B] überwiesen werden. 

47. Die zuständigen Behörden von [Staat A] und [Staat B] können zur 
Durchführung dieser Vereinbarung gegebenenfalls Informationen gemäß 
Artikel [26] des Steuerabkommens austauschen.

Kündigung der Vereinbarung

48. Sowohl [Staat A] als auch [Staat B] können diese Grundsatzverein- 
barung jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die zuständige Behörde des 
ande ren Vertragsstaats und Veröffentlichung der entsprechenden Mitteilung 
kündi gen. Die Kündigung wird für Wirtschaftsjahre der qualifizierten Unter-
neh men wirksam, die nach dem letzten Tag des Kalenderjahrs beginnen, in 
dem das Kündigungsschreiben zugestellt und veröffentlicht wird.
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